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Carfahrten zu Werbezwecken

jjf Œrà/ma
Gemma««-Ke/fer

«Gönnen Sie sich einen erholsamen Tag. Kom-
men Sie mit auf unsere Fahrt in den schönen
Schwarzwald. Sie werden es nicht bereuen ...»

Mit solch verlockenden Angeboten werden vor
allem Senioren für Car-Werbefahrten geködert.
Während des meist schönen «Tagesreisleins»
werden dann die Teilnehmer aufgefordert, ir-
gendein Produkt zu kaufen. Da man für die Car-
fahrt praktisch nichts bezahlt hat, fühlen sich
viele moralisch verpflichtet, etwas zu erwerben.
Es werden Käufe getätigt, die sich im Nachhin-
ein als preislich überrissen oder qualitativ unter
dem konkurrenzfähigen Niveau erweisen. Zu-
dem können die Käufer das erworbene Produkt
meist überhaupt nicht gebrauchen.
Oft werden bei der Ankündigung und Werbung
für solche Carfahrten folgende Werbegrundsät-
ze missachtet:

- Einladungen zu (entgeltlichen) Carfahrten mit
Werbeschau, Werbevorträgen und Verkauf
oder Bestellungsaufnahme für die beworbenen
Produkte müssen deutlich als solche deklariert
werden und

- dürfen den Empfänger über den eigentlichen
Zweck der Veranstaltung nicht irreführen.

- Aus den Einladungen muss ferner hervorge-
hen, für welche Produkte oder Dienstleistun-
gen geworben werden soll.

Diese Grundsätze der «Schweizerischen Kom-
mission zur Überwachung der Lauterkeit in der
Werbung» werden natürlich nicht immer be-

folgt, denn sie würden ja für die potentiellen
Käufer eine Warnung darstellen, was sie auf dem
«zauberhaften Reislein» erwartet. Auch einem
«Überfallen» mit gut ausgedachten und ver-

kaufsfördernden Angeboten wären damit Gren-
zen gesetzt.
Die Zahl der Beschwerden, die der «Kommis-
sion zur Überwachung der Lauterkeit in der

Werbung» aufgrund der beschriebenen Prakti-
ken vorgelegt werden, ist im Steigen begriffen:
Waren es 1984 total 141 Fälle, so mussten 1985

bereits 249 Beschwerden begutachtet werden.
Die Konsumenten tun also gut daran, sehr genau
darauf zu achten, was bei den Carfahrten ange-
boten wird, bevor sie an solchen «Ausfahrten»
teilnehmen. Grundsätzlich sollte auf einen Kauf
oder eine Bestellung verzichtet werden. Es ist
nämlich keine Schande, nein zu sagen. Wir soll-
ten uns als Konsumenten unserer Kauffreiheit in
manchen Situationen mehr bewusst werden: Es

gibt nämlich nichts, was zu einem unfreiwilligen
Kauf zwingen kann.
Was aber ist zu tun, wenn die Werbegrundsätze
bei der Carfahrt-Werbung nicht befolgt werden?

Umgehend sollte man eine Beschwerde einrei-
chen, um sich selber und auch andere vor diesen
trickreichen Verkaufsmethoden zu schützen.
Erst mit dem Einreichen einer Beschwerde kann
nämlich die «Kommission zur Überwachung der
Lauterkeit in der Werbung» aktiv werden. Von
Ihrer Seite braucht es wenig dazu: eine kurze
schriftliche Begründung und die Nennung be-

ziehungsweise Beifügung (zum Beispiel Inserat)
der beanstandeten Werbebotschaft.

Ihre Christina Geissmann

Bei der

«Schweizerischen Kommission zur Über-
wachung der Lauterkeit in der Werbung»

ist gratis ein kleines Brevier für Interessen-
ten mit dem Titel «Im Dienste einer laute-
ren Werbung» erhältlich. Darin ist in Kür-
ze alles Wissenswerte über die Kommis-
sion selber, aber auch über die Möglich-
keiten der Konsumenten zur Beschwerde
aufgehstet. Die Adresse lautet:
S'cÄwe/z. Kommmio« zur Überwac/zimg
<ier Lawierkeh m Jer IFe/bimg,
PoV/ac/z, 5022 Züric/t

44


	Carfahrten zu Werbezwecken

